
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 3. Februar 2025  

 
Mandantenbrief Februar 2025 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Solidaritätszuschlag: Freigrenzen steigen ab 2025 
 
Lohn und Gehalt 

· Pflegeversicherung: Höhere Beitragssätze ab 01.01.2025 
 

Einkommensteuer 
· Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung 
· Achtung bei antragsgebundenem Freibetrag (§ 16 Abs. 4 EStG) 
· Periodengerechte Verteilung einer Leasingsonderzahlung im Rahmen der Ermitt-

lung der jährlichen Fahrzeuggesamtkosten 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Januar 2025 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidar-
itätszuschlag 

10.02.20251 10.03.20251 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Entfällt 10.03.2025 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2025 

Umsatzsteuer 10.02.20252 10.03.20253 

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung 10.02.2025 10.03.2025 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

Überweisung4 13.02.2025 13.03.2025 

Scheck5 10.02.2025 10.03.2025 

Gewerbesteuer 17.02.2025 Entfällt 

Grundsteuer 17.02.2025 Entfällt 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

Überweisung4 20.02.2025 Entfällt 

Scheck5 17.02.2025 Entfällt 

Sozialversicherung6 26.02.2025 27.03.2025 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit er-
folgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.02.2025/25.03.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeits-
termin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 



 

Allgemein 

Solidaritätszuschlag: Freigrenzen steigen ab 2025 

Ab 2021 ist der Solidaritätszuschlag für rund 90 % derjenigen, die den Solidaritätszu-
schlag in Höhe von 5,5 % zur Lohnsteuer oder veranlagten Einkommensteuer ge-
zahlt haben, durch die Anhebung der bestehenden Freigrenze vollständig entfallen. 
Die Freigrenze bezieht sich auf die Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags, 
also die Lohnsteuer oder veranlagte Einkommensteuer. Ab 2025 erhöht sich die 
Freigrenze. 
· Durch die Erhöhung der Freigrenze für 2025 fällt bis zu einer Gesamtjahressteuer von 19.950 

Euro bei Einzelveranlagung (bzw. 39.900 Euro Eheleuten/Personen in eingetragener Lebenspart-
nerschaft) kein Solidaritätszuschlag an. 

· Die Freigrenze wird ab 2026 auf 20.350 Euro bei Einzelveranlagung (bzw. 40.700 Euro bei Ehe-
leuten/Personen in eingetragener Lebenspartnerschaft) angehoben. 

Die Anhebung der Freigrenze führt auch zu einer Verschiebung der sog. Milderungs-
zone, in der die Lohn-/Einkommensteuerpflichtigen entlastet werden, die den Solida-
ritätszuschlag noch teilweise zahlen. In der „Milderungszone“, die sich an die Frei-
grenze anschließt, wird die Durchschnittsbelastung durch den Solidaritätszuschlag 
allmählich an die Normalbelastung von 5,5 % herangeführt. Dadurch wird beim 
Überschreiten der Freigrenze ein Belastungssprung vermieden. Erst nach Über-
schreiten der Milderungszone ist der Solidaritätszuschlag unverändert in voller Höhe 
zu zahlen. 
 

Lohn und Gehalt 

Pflegeversicherung: Höhere Beitragssätze ab 01.01.2025 

Der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung wurde zum 01.01.2025 um 0,2 
Prozentpunkte angehoben und damit auf 3,6 % festgesetzt. Eine entsprechende 
Verordnung (Verordnung der Bundesregierung zur Anpassung des Beitragssatzes in 
der sozialen Pflegeversicherung 2025) hat der Bundesrat am 20.12.2024 beschlos-
sen. 
Die einzelnen Beitragssätze: 
Mitglieder ohne Kinder: 
· Arbeitnehmer-Anteil 2,40 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 4,20 % 

Mitglieder mit 1 Kind: 
· Arbeitnehmer-Anteil 1,80 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,60 % 

Mitglieder mit 2 Kindern: 
· Arbeitnehmer-Anteil 1,55 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,35 % 

Mitglieder mit 3 Kindern: 
· Arbeitnehmer-Anteil 1,30 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,10 % 

Mitglieder mit 4 Kindern: 
· Arbeitnehmer-Anteil 1,05 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 2,85 % 

Mitglieder mit 5 und mehr Kindern: 
· Arbeitnehmer-Anteil 0,80 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 2,60 % 



 
Eine ursprünglich für den Herbst angekündigte Pflegereform kann durch den Bruch 
der Ampelkoalition nicht mehr umgesetzt werden. Jedoch muss diese bis spätestens 
Ende 2025 erfolgen. 
 

Einkommensteuer 

Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung 

Für die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen (Zinsen und Bearbeitungskosten) 
ist das maßgeblich "auslösende Moment" der Abschluss der Änderungsvereinbarung 
mit dem Kreditinstitut, mit welcher die Laufzeit des Darlehens verkürzt wird, was 
dann zum Anfall der Vorfälligkeitsentschädigungen führt. Besteht die Verpflichtung 
des Darlehensgebers, in eine vertragliche Änderungsvereinbarung und, damit ein-
hergehend, in eine vorzeitige Darlehensablösung gegen angemessene Vorfällig-
keitsentschädigung einzuwilligen, gerade deshalb, weil für eine beabsichtigte Grund-
stücksveräußerung eine Ablösung des Kredits und der damit zusammenhängenden 
grundpfandrechtlichen Belastung erforderlich ist, liegt ein wirtschaftlicher Zusam-
menhang mit der Veräußerung des Grundstücks vor. 
Das Niedersächsische Finanzgericht entschied, dass Vorfälligkeitsentschädigungen 
als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig 
sind, wenn die Immobilien weiterhin vermietet werden (Az. 3 K 145/23).  
Eine wirtschaftliche Verbindung zwischen der Darlehensablösung und der Vermie-
tung bleibt bestehen, auch wenn die Laufzeit des Kredits durch eine Vereinbarung 
mit dem Kreditinstitut vorzeitig beendet wird. 

Achtung bei antragsgebundenem Freibetrag (§ 16 Abs. 4 EStG) 

Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Köln (Az. 9 K 926/22) weist auf eine Steuerfal-
le beim antragsgebundenen Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG hin. Dieser Freibetrag 
kann vom Steuerpflichtigen nur einmal im Leben in Anspruch genommen werden.  
Dabei gilt: Der Freibetrag ist auch dann verbraucht, wenn er ohne Antrag gewährt 
wurde und der Steuerpflichtige gegen den Bescheid nicht vorgegangen ist. 
Kann der Steuerpflichtige jedoch nicht erkennen, dass der Freibetrag berücksichtigt 
wurde, tritt keine Verbrauchswirkung ein. 
Im Streitfall hatte das Finanzamt den Freibetrag bei geringen Veräußerungsgewin-
nen unaufgefordert gewährt, ohne den Steuerpflichtigen darüber zu informieren. Jah-
re später wollte der Steuerpflichtige den Freibetrag bei der Veräußerung seiner Pra-
xis erneut beantragen, was vom Finanzamt abgelehnt wurde.  
Das Finanzgericht Köln entschied zugunsten des Steuerpflichtigen, da die Berück-
sichtigung des Freibetrags nicht erkennbar war. 

Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines Pkw durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer - Verdeckte Gewinnausschüttung 

Das Hessische Finanzgericht hatte zu entscheiden, ob das Finanzamt zu Recht für 
Aufwendungen in Bezug auf jeweils im Betriebsvermögen befindliche Kraftfahrzeuge 
außerbilanzielle Hinzurechnungen aufgrund einer verdeckten Gewinnausschüttung 
(vGA) vorgenommen hat (Az. 8 K 1129/20). 
Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist die Unternehmensberatung, Perso-
nalberatung sowie die Identifikation und Vermittlung von Führungskräften und Spezi-



 
alisten. Die Dienstleistungen der Klägerin konzentrieren sich vornehmlich auf die Ge-
schäftsfelder Kliniken, Medizintechnik, Pharma und Biotech. In den dem Streitzeit-
raum vorausgegangenen Jahren 2012 bis 2014 schaffte die Klägerin seinerzeit Kraft-
fahrzeuge der Marke Porsche an. Die jeweilige Erweiterung des Fuhrparks, wie auch 
die ausschließlich betriebliche Nutzung der Fahrzeuge, wurde mit Gesellschafterbe-
schlüssen beschlossen. Fahrtenbücher wurden für die genannten Fahrzeuge im ge-
samten Streitzeitraum nicht geführt. 
Wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer ein betriebli-
ches Fahrzeug zur Nutzung überlässt, spricht aufgrund der allgemeinen Lebenser-
fahrung der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass das Fahrzeug von dem Ge-
sellschafter-Geschäftsführer tatsächlich auch für private Fahrten genutzt wird. Dies 
gilt - unabhängig davon, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer die Kapitalgesell-
schaft beherrscht - sowohl im Falle einer fehlenden vertraglichen Vereinbarung über 
eine Privatnutzung als auch bei einem im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag aus-
drücklich vereinbarten Privatnutzungsverbot und insbesondere dann, wenn der Ge-
sellschafter-Geschäftsführer kein Fahrtenbuch führt, keine organisatorischen Maß-
nahmen getroffen wurden, die eine Privatnutzung des Fahrzeugs ausschließen und 
eine unbeschränkte Zugriffsmöglichkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers auf den 
Pkw besteht. Es liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung im Sinne von § 8 Abs. 3 
Satz 2 KStG vor, sofern die - z. B. mangels Erschütterung des Anscheinsbeweises 
feststehende - Privatnutzung ohne fremdübliche Überlassungs- und Nutzungsverein-
barung erfolgt. 

Periodengerechte Verteilung einer Leasingsonderzahlung im Rahmen der Ermittlung 
der jährlichen Fahrzeuggesamtkosten 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Leasingsonderzahlungen bei beruflich 
genutzten Fahrzeugen nicht mehr vollständig im Jahr der Zahlung als Werbungskos-
ten abgezogen werden können. Stattdessen sind sie periodengerecht auf die Lauf-
zeit des Leasingvertrags zu verteilen (Az. VI R 9/22). 
Leasingsonderzahlungen und ähnliche Vorauszahlungen müssen den jeweiligen 
Veranlagungszeiträumen anteilig zugeordnet werden. 
Das Urteil ändert die bisherige Rechtsprechung, nach der Leasingsonderzahlungen 
sofort im Zahlungsjahr abgezogen werden konnten. 

 


